
 ab 01.12.16

1. Komplette Halle für einen Veranstaltungstag 600,00 €                 

Anzahl der Belegungstage (Auf- & Abbau) nach Vereinbarung

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 300,00 €                 

2. gewerbliche Veranstaltungen (pro Veranstaltungstag) 900,00 €                 

Anzahl der Belegungstage (Auf- & Abbau) nach Vereinbarung

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 450,00 €                 

3. Disco-Veranstaltungen (pro Veranstaltungstag)       1.400,00 €             

Anzahl der Belegungstage (Auf- & Abbau) nach Vereinbarung

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 700,00 €                 

4. Privatveranstaltungen "Hallenebene mit Bühne" 300,00 €                 

Anzahl der Belegungstage (Auf- & Abbau) nach Vereinbarung

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 150,00 €                 

5. Privatveranstaltungen im "Haus des Gastes I" 200,00 €                 

Anzahl der Belegungstage (Auf- & Abbau) nach Vereinbarung

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 100,00 €                 

6. Privatveranstaltungen im "Haus des Gastes II" 200,00 €                 

Anzahl der Belegungstage (Auf- & Abbau) nach Vereinbarung

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 100,00 €                 

7. Privatveranstaltungen im "Haus des Gastes I + II" 350,00 €                 

Gebühr für jeden weiteren Veranstaltungstag 175,00 €                 

Wird ein separater Auf- und Abbautag vereinbart, darf an diesem Tag vom Mieter keine Veranstaltung

durchgeführt werden, ansonsten wird dieser Tag wie ein weiterer Veranstaltungstag berechnet.

Zusatz-Zahlungen die gegebenfalls anfallen können:

~ Strom- & Wasserkosten nach Verbrauch

~ Heizkosten je nach Raumgröße

~ Kühlzelle (Größe 1,80 x 3,00 x 1,80 Meter) 50,00 €uro

~ Porzellan & Besteck (verschiedene Einzelpreise oder pro Gedeck 2,50 €uro)

Ist der Mieter Umsatzsteuerpflichtig, gelten die angegebenen Preise 

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sondervereinbarungen für Veranstaltungen, die nicht unter die oben angegebenen

Bestimmungen fallen: Entscheidung durch den Ortsbürgermeister

               Gebührensatzung der

Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch


